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Was tun bei Kürzung von Sozialleistungen? 

Presseinformation des Neuen Verbandes der Lohnsteuerhilfevereine e.V.

Leben Personen in einer Bedarfsgemeinschaft wird bei der Berechnung des Anspruchs auf Sozialleistungen auch das Einkommen und Vermögen des Partners angerechnet. Dies hat oft zur Folge, dass Leistungen gekürzt oder gar nicht gezahlt werden. Nur Wenige wissen, dass in diesen Fällen Unterstützungsleistungen steuerlich geltend gemacht werden können.

Nach neuesten Studien müssen rund 10 Millionen Menschen in Deutschland mit einem sehr geringem Budget auskommen. Viele davon leben von Sozialleistungen. Doch auch diese Leistungen zahlt Vater Staat nicht ohne Prüfung. Ist verwertbares Vermögen bzw. Einkommen über bestimmte Freibeträge vorhanden, erlischt der Anspruch oder die Leistung wird entsprechend gekürzt.

So prüft die Agentur für Arbeit die finanzielle Lage nicht nur bei Ehepartnern, sondern auch bei eheähnlichen Gemeinschaften, den im Haushalt lebenden Eltern, Kindern oder anderen Personen. Der Gesetzgeber fasst diesen Personenkreis unter dem Begriff einer Bedarfsgemeinschaft zusammen. Nicht dazu zählen Wohngemeinschaften.

Werden Leistungen gekürzt oder gar gestrichen, entstehen für den Partner oft erhebliche finanzielle Mehrbelastungen. Wie uns der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. mitteilt, gibt es jedoch die Möglichkeit, diese Aufwendungen steuerlich geltend zu machen. Diese sind bis zu 7.680€ im Jahr als außergewöhnliche Belastung bei der Einkommensteuererklärung absetzbar. Eigene Einkünfte und Bezüge der unterstützten Person bleiben dabei bis zu 624€ im Jahr unberücksichtigt. 

Weitere Informationen dazu erhalten die Mitglieder der Lohnsteuerhilfevereine in den örtlichen Beratungsstellen. Wer Mitglied werden will, kann die Anschriften der Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragen oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de selbst recherchieren.
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